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Vorwort 

 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
 
um unsere jungen Mitbürger verstärkt an kommunalen Entschei-
dungsprozessen teilhaben zu lassen und damit zugleich besser 
dem Grundsatz der allgemeinen Wahl Rechnung tragen zu kön-
nen, hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 1999 das 
Alter für die aktive Wahl bei den Kommunalwahlen im Land vom 
vollendeten 18. Lebensjahr auf das vollendete 16. Lebensjahr 
festgesetzt.  
 
Das Ziel der seit nunmehr 10 Jahre bestehenden Gesetzesre-
form liegt in der Öffnung der Politik für jüngere Menschen sowie 
einer Integration von Jugendlichen in gesellschaftliche Entschei-
dungsprozesse. Zudem war beabsichtigt, bei Jugendlichen früh-
zeitiger das politische Interesse zu wecken und dem Grundsatz 
von allgemeinen Wahlen zu entsprechen, wie er im Grundgesetz, 
der Landesverfassung und der Kommunalverfassung verankert 
ist. Ein junger Mensch, der beabsichtigt, weitreichende persönli-
che Entscheidungen wie die der Berufswahl zu treffen, soll bei 
der Ausgestaltung seines politischen Nahraumes ebenfalls Betei-
ligungs- und Entscheidungsrechte erhalten. 
 
 
Die Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts der Jugendlichen muss von einer soliden politischen Bil-
dung begleitet werden, die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine begründete Urteilsbildung umfasst. 
Konkret heißt das für den Unterricht auch, Elemente demokratischer Streitkultur zu üben. Dazu gehö-
ren: der argumentative Wettstreit, das Respektieren unterschiedlicher Interessen sowie die Bereit-
schaft und Fähigkeit zu Konsens und Kompromiss. Junge Staatsbürger sollen zudem exemplarisch 
einen Einblick in die Gemeindepolitik und die Zuständigkeiten einer Gemeinde in Mecklenburg-
Vorpommern erhalten. 
 
Diese Broschüre soll Sie dabei unterstützen, Ihren Unterricht zum Thema Kommunalpolitik und der 
Kommunalwahl praxisnah zu gestalten. Die Broschüre richtet sich vor allem an die Schüler*, die ers-
tmalig an der am 7. Juni 2009 anstehenden Kommunalwahl teilnehmen dürfen. Sie sollen hiermit über 
ihre politischen Möglichkeiten informiert und dazu befähigt werden, das für sie neue politische Mandat 
mit Sachkenntnis und Verantwortung wahrzunehmen. 
 
Wie wir Älteren aus eigener Erfahrung wissen, neigen junge Menschen dazu, die Welt manchmal nach 
dem Schwarz-Weiß-Prinzip zu bewerten. Politische Entscheidungen werden aber in der Regel nach 
Einbeziehung zahlreicher Partner mit verschiedenen Interessen getroffen. Sie sollten sich stets gestal-
tend auf die Zukunft richten. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden sie mitunter auch revidiert, wenn 
sie Entwicklungen anstoßen, die so nicht beabsichtigt waren oder weil neuere Erkenntnisse andere 
Entscheidungen nahe legen. 
 
Die sich entwickelnde Informationsgesellschaft, die Differenzierung der Gesellschaft in immer zahlrei-
chere Interessengruppen, eine rasante technische Entwicklung, zunehmende Komplexitäten und 
Probleme im ökonomisch-ökologischen Bereich, um nur einige Faktoren zu nennen, bedingen heute 
eine verringerte ĂHalbwertzeitñ politischer Entscheidungen. Wer diese Mechanismen nicht versteht, für 
den offenbart sich Politik als vermeintlicher Schlingerkurs ohne konzeptionelle Basis. 
 
Hier möchte diese Broschüre u.a. ein bewusstes Gegengewicht schaffen und Schüler z.B. mit Fragen 
konfrontieren wie: Nach einiger Zeit stellt sich aufgrund von X eine in Kommune Y getroffene Ent-
scheidung als unzweckmäßig heraus. Was soll geschehen: die Entscheidung bestehen lassen, um 
nicht den Eindruck des ĂUmfallensñ zu vermitteln oder eine Korrektur der Entscheidung? Allzu oft wird 
Politik umfassend in Haftung genommen, um z. B. ein Scheitern aufgrund privater Fehlentscheidungen 
nicht eingestehen zu müssen. Neben der Vermittlung von Sachkenntnissen zur Kommunalwahl ist es 
daher angebracht, Schülern auch Grenzen des politisch Möglichen aufzuzeigen und ihnen zu verge-
genwärtigen, welche Zuständigkeitsbereiche eher politischer Natur sind und welche Angelegenheiten 
in der Privatsphäre verbleiben müssen. Zum dritten Mal werden in diesem Jahr nach 1999 und 2004 

Henry Tesch - Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur  

Mecklenburg-Vorpommern 
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junge Staatsbürger in unserem Land an die kommunalen Wahlurnen gerufen. Es ist wünschenswert, 
dass sie ï versehen mit den erforderlichen Kenntnissen und Einsichten ï diesem Ruf vor allem zahl-
reicher folgen als bei den vergangenen beiden Kommunalwahlen. Dies wäre ein erstrebenswerter 
Erfolg, der durch Ihre individuelle Umsetzung des vorliegenden Unterrichtsmaterials möglich sein 
könnte.  

 

 

 

 

Henry Tesch 
Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
* Mit dem Begriff Schüler sind immer Schülerinnen und Schüler gemeint 
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I. Einführung 
 
In diesem Jahr dürfen erneut die 16-jährigen jungen Erwachsenen unseres Landes an der Kommunal-
wahl teilnehmen. Die Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts und die Realisierung der Mitwirkung durch 
die Wahlberechtigten erfordern von den Jugendlichen eine solide politische Bildung sowie Kenntnisse 
und Fähigkeiten für eine begründete Urteilsbildung. In der Schule und für die Schule heißt das konkret, 
Elemente demokratischer Streitkultur im Unterricht zu üben. Dazu gehören u. a.: der argumentative 
Wettstreit, das Respektieren unterschiedlicher Interessen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit Kon-
flikte auf konsensualem - oder Kompromisswege beizulegen. 

Die Schüler sollen exemplarisch Einblicke in die Gemeindepolitik, deren Wirkungsweisen und den 
eigenen Wirkungskreis einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Die Unterrichtsreihe 
sichert einen praxisnahen Unterricht über Themen der Kommunalpolitik und Kommunalwahl und rich-
tet sich an Lehrerinnen und Lehrer sowie an Schülerinnen und Schüler (Materialteil). Vor allem Lehre-
rinnen und Lehrer in den Jahrgangsstufen 9 bis 11 müssen ihre erzieherische und fachliche Verant-
wortung und Kompetenz für Demokratiebildung umfassend einsetzen. 

Die vorgegebenen Unterrichtsthemen sollen so behandelt werden, dass den jungen Erstwählern vor 

allem deutlich wird, 

 Mitwirkung ist möglich und notwendig 

 von Mitwirkung Ălebtñ die Demokratie 

 Mitwirkung in der Demokratie heißt, die eigenen Vorstellungen in die   
   politische Willensbildung einfließen zu lassen: Mitwirkung ist  
   Einflussnahme und Kontrolle. 

Der Unterricht muss aber auch zeigen, dass Wahlen nicht die einzige Gelegenheit sind, mitzuwirken 
und seinem Willen Gehör zu verschaffen. Die Wahlberechtigung ist vielmehr Voraussetzung für die 
Möglichkeit der Mitwirkung, die es zu erkennen und zu nutzen gilt. Denn die Verantwortung der Ge-
wählten bleibt solange lebendig, solange die Wähler von ihren Kontrollmöglichkeiten Gebrauch ma-
chen. Hier bietet sich an, die ÄÄ 17, ĂFragestunde, Anhºrungñ; 18, ĂEinwohnerantragñ; 19, 
ĂRechte und Pflichten der B¿rgerñ; 20 ĂBürgerentscheid, B¿rgerbegehrenñ der Kommunalverfas-
sung zu lesen und ihre Bedeutung für die jungen Erstwähler zu diskutieren und zu erkennen. Mit der 
Zuerkennung des kommunalen Wahlrechtes ist jeder 16-jährige Schüler nämlich auch Bürger seiner 
Kommune und darf, kann und soll die in der Kommunalverfassung jedem Bürger zugebilligten Rechte 
wahrnehmen. Allerdings wachsen dem jungen Bürger damit auch Pflichten zu, die es ï wie beispiels-
weise das Ehrenamt ï zu übernehmen gilt. 

Diese Broschüre soll als Arbeitsgrundlage für einen partnerschaftlichen Unterricht dienen und Unter-
richtsmethoden fördern, die vor dem Hintergrund gleicher Interessen für das Wohlergehen 
der Menschen in der jeweiligen Heimatgemeinde demokratisches Denken und Handeln weiterhin ent-
wickelt und fördert. Die Themen sind in Abschnitte gegliedert. Sie stellen aber nicht die einzig mögliche 
Abfolge dar. Angeregt wird die Beteiligung verschiedener Fächer an diesem Unterrichtsprojekt um die 
vorhandenen fächerspezifischen Potentiale zu nutzen (z. B. eine Kooperation zwischen den Fächern 
Sozialkunde und Mathematik bei Thema 8 ĂWahlprognoseñ). Auch eine Öffnung der Schule zur Ge-
meinde, zu verschiedenen Ämtern und Kommunalpolitikern wird angeregt. 
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II. Unterrichtsthemen/Unterrichtsmaterialien 

 

1. Warum wählen? 

 
Als Begleiterscheinung des Superwahljahres 2009 sind erneut und im verstärktem Maß Diskussionen 
über die Bedeutung von Wahlen in den Medien zu verfolgen. Hierbei geht es häufig um die Frage, ob 
die Stimme des Einzelnen überhaupt etwas in der Politik bewirken bzw. verändern kann oder ob Wah-
len dem Bürger lediglich das Gefühl der Mitbestimmung vermitteln, seine Stimme aber im Endeffekt 
nicht von Bedeutung für politische Prozesse und Entscheidungen ist. Die Beantwortung dieser Frage 
kann für die persönliche Entscheidung am Wahltag, den Weg zur Wahlurne anzutreten oder ihr fern zu 
bleiben, von immenser Bedeutung sein 
    

Aufgaben 

 
1.  Lesen Sie den nachfolgenden Text. Sammeln Sie Argumente, die für eine Beteiligung an Wahlen  
     sprechen und beantworten Sie in diesem Zusammenhang im Plenum die Frage ob und inwieweit   
     eine Wahl dem Bürger die Mitwirkung an der Politik ermöglicht.  
 
2.  Erläutern Sie den Begriff der repräsentativen Demokratie. 
 
3.  Welche anderen Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Geschehen werden im Text   
     aufgezeigt? Welche Vor- und Nachteile besitzen diese?   
 

Text: ĂWarum wªhlen?ñ 
    
Aufgrund der regelmäßig stattfindenden freien Wahlen muss die Politik den Aspekt der Herrschaft auf Zeit stets mit einkalkulie-
ren. Die Politiker müssen, wenn sie wieder gewählt werden wollen, die Meinungs- und die Willensbildung der Wählerschaft 
ber¿cksichtigen. [é] Parteien und Politiker reagieren auf Trends der ºffentlichen Meinung und ber¿cksichtigen die Erwartungen 
sowie Reaktionen ihrer Wähler in ihren Entscheidungen.  
 
Wahlen legitimieren politische Herrschaft, kontrollieren die Regierenden und garantieren die Bindung der Politik an die Meinun-
gen der Regierten. Die Regierung bleibt durch die Wahlen gegenüber der Wählerschaft politisch verantwortlich. Der Wähler 
nimmt durch den Wahlakt aktiv am politischen Entscheidungsprozess teil. Aber auch die Nichtwähler üben Einfluss aus. Die 
Höhe der Wahlbeteiligung hat Auswirkungen auf das Ergebnis. Je nach Wahltypus können Wähler über die Zusammensetzung 
der Parlamente, die Regierungsbildung und sogar über die politischen Sachprogramme der kommenden Jahre entscheiden. Die 
Auswirkungen der Stimmabgabe sind vielfältig. Sie bedeuten weit mehr als die Entscheidung darüber, wer der zukünftige Regie-
rungschef sein wird. 
 
Die politische Willens- und Meinungsbildung geschieht über den konfliktträchtigen Austausch von heterogenen Interessen. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ein Minimum an gemeinsamen Grundüberzeugungen in der Gesellschaft vorhanden ist. 
Dazu gehört die Anerkennung des Mehrheitsprinzips als Grundlage der Entscheidungsfindung. Das Mehrheitsprinzip beschreibt 
einen Rechtsgrundsatz, nach dem sich eine Minderheit - das sind diejenigen, die bei einer Abstimmung unterliegen - dem Be-
schluss der Mehrheit zu fügen hat. Die freie Selbstbestimmung Einzelner wird dadurch zwar eingeschränkt, aber ohne Mehr-
heitsprinzip wären Entscheidungen in einer pluralistischen Gesellschaft nicht zu fällen. Es wird dabei von den Unterlegenen 
erwartet, dass sie diesen Entschluss respektieren und anerkennen.  
 
In Wahlen drückt sich nicht nur die Verbindung von Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz aus. Denn Demokratie ist außer 
Herrschaft auf Zeit auch Herrschaft mit Zustimmung des Volkes. Das ist nicht zu verwechseln mit einer Herrschaft des Volkes. 
Herrschaft mit Zustimmung des Volkes - dahinter verbirgt sich der Gedanke der Repräsentation. Der Wahlbürger nimmt indirekt 
durch Repräsentanten an der Ausübung staatlicher Herrschaft teil. So regelt es das Demokratiegebot in Artikel 20 des Grund-
gesetzes. Das Volk ist Träger der Staatsgewalt. [é] Volkssouverªnitªt ist nicht Volksherrschaft oder Selbstregierung, sondern 
Herrschaft mit Zustimmung des Volkes durch gewählte Repräsentanten. Die Abgeordneten sind "Vertreter des ganzen Volkes" 
(Art. 38 GG).  
 
Man kann zu Recht einwenden, dass es auch direktere Beteiligungsrechte für den Bürger gibt, die ihm ermöglichen, unmittelbar 
Einfluss zu nehmen und damit den Gedanken der repräsentativen Demokratie mit dem der direkten Demokratie zu konfrontie-
ren. Im Grundgesetz, das dem repräsentativen Demokratieverständnis folgt, ist zwischen Wahlen und Abstimmungen unter-
schieden worden. Mit Wahlen sind die regelmäßigen Wahlen zu den Volksvertretungen gemeint, während der Begriff der Ab-
stimmung Plebiszite - Volksbegehren, Volksentscheid, Volksabstimmung - umfasst. 
 
Die Kritik an der konkreten Gestalt der komplexen und schwerfälligen repräsentativen Demokratie ist gut verständlich und die 
Bereicherung der parlamentarischen Demokratie durch weitere plebiszitäre Elemente sicherlich auch nützlich. Doch unmittelba-
re, direkte Demokratie ist häufig auch Betroffenheitsdemokratie: möglichst ohne lästige Politiker, Parteien, Parlamente. Dabei 
wird durch direktere Formen das beschleunigt, was oft so mühselig im politischen Meinungsstreit erscheint: die argumentative 
Aushandlung der Entscheidung in Verhandlungssystemen. Was somit vermeintlich den Prozess der Entscheidungen verkürzt, 
beschneidet gleichzeitig auch wichtige Grundbedingungen unseres Demokratieverständnisses.  
 

             (aus: Korte, Karl Rudolf: Warum wählen? Dossier Bundestagswahlen. Herausgegeben von der Bundeszentrale für Politische Bildung [http://www.bpb.de]) 

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=DW77V1
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=MMCTTA
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=QZHZXQ
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=RNXHF1
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=AQ16R0
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=CAZMJC
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=QA4O17
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=UV8M0I
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=761RR4
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=ICHS1S
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=ZBZ1RK
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=IVNXHE
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=ZH4N1X
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=28A97K
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2. War die Einführung des Kommunalwahlrechts ab 16 Jahren eine richtige    
    Entscheidung? 

 

Der Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat vor 10 Jahren beschlossen, dass Jugendliche 
bereits mit 16 Jahren (vorher 18 Jahre) die Mitglieder des Kommunalparlaments wählen dürfen. Nach-
folgend sind einige Pro und Contra-Argumente aufgeführt, die in der Bundesrepublik Deutschland zur 
generellen Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre (also auch bei der Wahl von Bundestag, Landta-
gen und Europäischem Parlament) ausgetauscht werden: 

 

Für die generelle Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre spricht 

 

Gegen die generelle Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre spricht 

 

a) Demokratie darf Jugendliche nicht 
ausschließen. Wer Demokratie ernst 
nimmt, muss Jugendliche auch wählen 
lassen. 

 

b) 16- und 17-Jährige haben wichtige 
Interessen, die ï wenn sie nicht wählen 
können ï von Erwachsenen wenig oder 
gar nicht vertreten werden. 

 

c) Warum sollte man von Jugendlichen 
weit höhere Qualifikationen fordern, als 
manche Erwachsene sie vorweisen. 
Auch viele Erwachsene sind z. B. poli-
tisch desinteressiert und dürfen wählen. 

 

d) Politiker kümmern sich wenig um 
Jugendliche. Das wird anders werden, 
wenn schon die 16-Jährigen wählen 
dürfen. 

 

 

e) ééééééééééééééé..... 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

 

 

a) Junge Wähler neigen zu extremen 
politischen Auffassungen und wählen 
dementsprechend extreme Parteien. 
Das schadet der Demokratie. 

 

b) Wer wählen will, der muss auch voll-
jährig sein. Er muss z. B. dann bei 
Straffälligkeit auch nach Erwachsenen-
strafrecht verurteilt werden. 

 

c) 16-Jährige sind politisch unreif. Sie 
sind noch nicht fähig, sich ein vernünf-
tiges Urteil in einer Welt zu bilden, die 
kontinuierlich komplizierter wird. 

 

 

d) Man sollte Kinder nicht nur aus dem 
Grund wählen lassen, weil sich die zur 
Wahl stehenden Personen und Partei-
en davon Stimmengewinne erhoffen. 

 

 

e) ééééééééééééééé..... 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

ééééééééééééééééé.. 

 

Aufgaben 

1. Vielleicht fallen Ihnen noch Argumente für oder gegen die Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre ein. Bitte notieren Sie diese! 

2. Welche Argumente der obigen Gegenüberstellung überzeugen mehr und warum? 

3. Was bedeutet für Sie die Möglichkeit, bereits mit 16 Jahren wählen zu dürfen? 
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3. Gespräch im Jugendclub 

Im Jugendclub X der Gemeinde Y unterhalten sich die 16-jährigen Leon und Erik. 

Erik: Tag, Leon, lange nicht gesehôn. 

Leon: Hallo! 

Erik: Wie gehtôs dir eigentlich? 

Leon: Wieôs einem halt so geht, Freundin weg, etwa 50 Bewerbungen mit bisher 42 Absagen wegen 

der Wirtschaftskrise und zu guter letzt habe ich auch noch Ärger zu Hause, und du? 

Erik: Ich hab mehr Glück gehabt. Ich bin noch mit Saskia zusammen und habe trotz der Krise eine 

Lehrstelle bekommen. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber was sollôs? 

Leon: Na ja, das mit Cindy hab ich wohl selbst vermurkst, aber dass ich keine Lehrstelle kriege, ver-

dammter Mist, da müssten die Politiker was dran tun.    

Erik: Wie kommst du ohne Lehrstelle so über die Runden? 

Leon: Frag mich besser nicht. Auf alle Fälle reicht das Geld von meinen Alten hinten und vorne nicht. 

Erik: Warst du schon beim Arbeitsamt? 

Leon: Ja, aber die hatten nichts. Wollten sich melden, wenn sie was reinkriegen. Werôs glaubt!  

Erik: Warum machst du nicht ein freiwilliges ökologisches Jahr? 

Leon: Was ist das denn? Ich und Natur? 

Erik: Ich glaube, da musst du zum Umweltministerium. Frag doch einfach mal. 

Leon: Nee, lass mal stecken, Alter, irgendwie komm ich schon klar. 

Erik: Was hast du denn zu Hause für Ärger? 

Leon: Meine Alten glauben, ich sei faul, selber dran schuld, dass ich nichts finde. Dann wollten sie 

mich vor die Tür setzen, haben es sich dann aber doch anders überlegt. Einfach Mist alles. 

Erik: Ich glaube, es gibt Möglichkeiten für die, die zu Hause nicht mehr leben können. Du musst, 

glaube ich, zum Jugendamt oder Sozialamt gehen. 

Leon: Was soll ich denn da, die tun doch auch nichts. 

[é] 

Erik: Was wählst du denn eigentlich nächsten Sonntag? 

Leon: Wählen? Ich interessiere mich nicht für Politik. Glaube kaum, dass ich meine Stimme abgebe. 

Die machen doch sowieso, was sie wollen, auch ohne uns. 

 

Aufgaben 

1. Leon und Erik unterhalten sich über sie betreffende Probleme. Führen Sie in Arbeitsgruppen das 
Gespräch über noch nicht angesprochene, aber denkbare Probleme fort und protokollieren Sie den 
Gesprächsverlauf! 

2. Sammeln Sie die angesprochenen Probleme und teilen Sie sie in sinnvolle Kategorien ein, z. B. 
persönliche Probleme, politische Probleme, wirtschaftliche Probleme! 

3. Beurteilen Sie anschließend die Einstellung von Leon, dass er sich nicht für Politik interessiert! Soll-
te, für den Fall, dass Sie Leons Meinung für richtig halten, die Politik sich auch nicht für ihn interes-
sieren oder interessiert sie sich trotzdem für ihn (führen Sie Beispiele an)?  Sollte sich die Politik für 
alle Probleme von Leon interessieren (bitte auflisten)? Was sollte sie dann tun, um konkret die 
Probleme zu lösen? 
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4. Thesen zu Politik 

Thesen 

1. Politik beschäftigt sich mit Problemen, die viele Menschen betreffen und deren Lösungen als drin-
gend notwendig erachtet werden. 

2. Politische Entscheidungen werden mehrheitlich getroffen und stellen damit nicht alle Interessen 
zufrieden. 

3. Interessen, die von Politikern bei der Lösung eines Problems nicht wahrgenommen werden, haben 
nur eine geringe Chance, die Entscheidung über das Problem zu beeinflussen. 

4. Für die meisten politischen Probleme gibt es keine Lösungen, die man als wahr oder falsch be-
zeichnen könnte. Bezeichnet man sie dennoch so, liegt dies zumeist an der eigenen Interessenlage, 
die durch eine Entscheidung positiv oder negativ berührt sein kann. 

5. Politische Probleme haben in der Regel nicht nur eine Ursache. Wird dies aber unterstellt, findet 
man einfache und schnelle ñLºsungenñ, bei denen die Interessen einer Vielzahl von Menschen nicht 
berücksichtigt werden. 

Aufgaben  

(Bitte bearbeiten Sie die Fragen in Gruppen.) 

zu These 1 
1. Benennen Sie einige politische Probleme! 

2. Liebeskummer betrifft viele Menschen. Eine Lösung ist dringend notwendig. Warum ist dies den-
noch kein politisches Problem? Sollte es eins sein? 

3. Können auch die Probleme eines Einzelnen politische Probleme werden (falls ja: Beispiele)? 

4. Da die Antworten zu Aufgabe 2 und 3 vielleicht einen Widerspruch zur These darstellen:                  
Wie könnte man die These exakter formulieren? 

 

zu These 2 
1. Gibt es außer der Mehrheitsentscheidung andere Formen, wie Entscheidungen getroffen 

werden? In welchen Bereichen? 

2. Was spricht für oder gegen die politische Mehrheitsentscheidung? 

3. Haben die vernachlässigten Interessen von Minderheiten politisch gar keine Chance? 

4. Nehmen Sie Stellung zu folgender Bemerkung: ĂDa die meisten Politiker ohnehin keine Ahnung 
von den meisten Dingen haben, über die sie entscheiden sollen, sollen sie anerkannte Fachleute 
mit der Lºsung solcher Fragen beauftragen.ñ 
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zu These 3 
1.  Nennen Sie Interessen von Menschen oder Gruppen, von denen Sie glauben, dass sie nicht  
     ausreichend bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden! 
 
2.   Woran liegt es Ihrer Meinung, dass diese Interessen nicht berücksichtigt werden? 
 
3.   Was könnte wer tun, um solchen Interessen ein stärkeres Gewicht bei politischen Entscheidungen  
      zu verschaffen? 
 
4.   Da beispielsweise Demonstrationen und Leserbriefe in Zeitungen oft wenig auszurichten scheinen:   
      welche anderen legalen Mittel kennen Sie, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen? 
 

zu These 4 

1. Ist es zum Beispiel nicht richtig, wenn der Staat für Gerechtigkeit sorgt? 

 

2. Welche Definition von Gerechtigkeit ist richtig? 

a) Jedem das Gleiche 

b) Jedem nach seinem gesellschaftlichen Rang 

c) Jedem nach seiner Leistung 

d) Jedem nach seinem Bedürfnis 

e) Jedem nach seinem Verdienst 

f) Jedem das, was er sich geschaffen hat. 

 

3. Wenn der Staat bei gerechten finanziellen Zuwendungen an Bürger jeweils eine Definition von Ge-

rechtigkeit zugrunde legen würde: welche Geldbeträge erhielten die Bürger? 

4.  Angenommen, Sie bevorzugen eine Definition von Gerechtigkeit: wer könnte sich ungerecht be-

handelt fühlen, wenn diese bei der Verteilung staatlicher Geldleistungen zugrunde gelegt würde? 

 

zu These 5 

1. Jugendkriminalität ist ein gesellschaftliches Problem. Welche Ursachen führen Ihres Erachtens  
    dazu, dass Jugendliche kriminell werden? 
 
2. Wer hat Schuld, wenn Jugendliche kriminell sind? 
 
3. Folgende ĂLºsungenñ des Problems Jugendkriminalitªt werden diskutiert: 

a) Einsperren für lange Zeit 
b) Jugendliche auf Schritt und Tritt überwachen 

  c) Ausgangssperre für Jugendliche nach 20.00 Uhr 
d) Strafen, die empfindlicher treffen, wie z. B. Fahrerlaubnis kann nicht gemacht werden  

                 oder wird entzogen. 
 

Beurteilen Sie die genannten ĂLºsungenñ im Hinblick auf ihre ZweckmªÇigkeit (was spricht da-
für, was spricht dagegen)! Welche einfache Ursache f¿r Jugendkriminalitªt wird bei den ĂLö-
sungenñ unterstellt? 

 
4. Welche Lösungen fallen Ihnen zur Jugendkriminalität ein? Lassen Sie die anderen Mitglieder Ihrer  

Gruppe Ihren Vorschlag beurteilen (ist er zweckmäßig, wer könnte etwas dagegen mit welchen     
Argumenten haben, wie sind diese Argumente einzuschätzen?)! Diskutieren Sie auch, ob Ihr Vor-
schlag realistischerweise umgesetzt werden kann und wie! 
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5. Die Wahlbenachrichtigung 

 
Vor der Wahl des Kommunalparlaments erhalten die Wahlberechtigten frühzeitig eine Mitteilung von 
ihrer Gemeinde. Sie finden ein aktuelles Muster unten abgelichtet. 

Aufgaben 

1. Klären Sie mit Ihrem Lehrer unklare Begriffe! 

2.  Auf welche wichtigen Dinge werden Wahlberechtigte durch die Benachrichtigung hingewiesen? 

3.  Bringen Sie in Erfahrung, wo sich ihr Wahlraum zur anstehenden Kommunalwahl befindet!  

Muster Wahlbenachrichtigung 

 
                                          © DKEVO M-V 
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5. Der Stimmzettel 

 
Am Wahltag wird den Wahlberechtigten ein Stimmzettel (siehe Muster) ausgehändigt, der die Kandida-
ten enthält, die sich für eine Partei oder als sogenannter Einzelbewerber um einen Sitz im Kommunal-
parlament zur Wahl stellen. 
 

Aufgaben 

1. Bei der Kommunalwahl hat jeder Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern im Gegensatz zu     
    Kommunalwahlen in einigen anderen Bundesländern 3 Stimmen. Welche Gründe könnte dies  
    haben? 
 
2. Ein Wahlberechtigter ist der Ansicht, dass er den Stimmzettel unterschreiben kann,  um öffentlich   

darzustellen, wo er politisch steht. Welche Folge hat dies? (ziehen Sie zur Beantwortung der Frage     
hilfsweise Art. 38 des Grundgesetzes heran; eine inhaltlich ähnliche Vorschrift gilt für die Wahl der 
Mitglieder des Kommunalparlaments) 

 
3. Bei der Auszählung der Stimmen werden die nachfolgenden Stimmzettel entdeckt.  
    Welche sind gültig und welche nicht? Begründen Sie Ihre Entscheidung! 
 
 

Muster Stimmzettel 

Beispiel a)         
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Beispiel b) 

 

 

 

Beispiel c) 

 

 

 

 

Max Fehler 



 

Kommunalwahlen M-V 2009. Wählen mit 16!  
Eine Broschüre des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
 

14 

 

Beispiel d) 

 

 

 

Beispiel e) 
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7. Das Kommunalwahlrecht  

 
Die Kommunalwahl erfüllt den Verfassungsauftrag nach Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes, 
nach dem die Landkreise und Gemeinden eine Vertretung des Volkes haben müssen. Kommunalver-
tretungen werden in geheimen, allgemeinen und freien Wahlen ermittelt. Die Kommunalwahl erfolgt 
nach dem System der Verhältniswahl. Bei einer Verhältniswahl ist die Anzahl der Sitze einer Partei im 
Kommunalparlament davon abhängig, wie viele Stimmen auf sie im Verhältnis zu den insgesamt abge-
gebenen Stimmen entfallen sind.  
Der Bürgermeister wird seit 1999 direkt von den Bürgern durch die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gewählt (Mehrheitswahl). Die Wahl der Kommunalvertretungen wird durch die jeweiligen Landes-
gesetze geregelt. 
In Mecklenburg-Vorpommern werden die Vertretungen der 12 Landkreise, zu denen insgesamt 847 
Gemeinden zählen, und die der 6 kreisfreien Städte alle 5 Jahre neu gewählt. Neben Berlin, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein besitzt auch Mecklen-
burg-Vorpommern das aktive Wahlrecht ab 16. Zur Wahl aufstellen lassen kann man sich wie in allen 
Bundesländern ab dem vollendeten 18. Lebensjahr (passives Wahlrecht). 

Aufgaben 

1.  Wird der Bürgermeister direkt gewählt, ist das nachfolgende Schema falsch. Berichtigen Sie es,                   
     indem Sie ein neues entwerfen! 

2.  Ein Kommunalparlament soll aus 10 Mitgliedern bestehen. Auf Partei A entfallen 2500 Stimmen,     
Parteien B und C erhalten 1200 beziehungsweise 800 Stimmen. Wie viele Mitglieder der             
Parteien A, B und C sitzen im Kommunalparlament? 

3.  Die nachfolgende Übersicht  stellt in Kombination mit Ihren durchgeführten Berichtigungen laut 
Aufgabe 1 schematisch die Beziehungen zwischen Bürgern, Kommunalparlament (hier Gemeinde-
/Stadtvertretung genannt), Bürgermeister, Ausschüssen und Verwaltung in Mecklenburg-Vorpom-
mern dar. Beschreiben Sie die Zusammenhänge und klären Sie in diesem Zusammenhang auch, 
welche Aufgaben die beteiligten Personen oder Institutionen haben! 

 

Schema 
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Weitere Formen der Mitwirkung  

Weitere Formen der Mitwirkung bei der Gestaltung der Kommunalpolitik werden in der Kommunal-
verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschrieben. Sie sind insbesondere in den unten 
abgedruckten Paragraphen 17-20 des Abschnittes 2, ĂEinwohner und B¿rgerñ, niedergelegt. 

 
Aufgaben 

1. In den Paragraphen ist von Einwohnern und Bürgern die Rede. Definieren Sie diese Begriffe. 

2. Geben Sie den Inhalt der Paragraphen mit eigenen Worten wieder und formulieren Sie je ein 
Beispiel! Beachten Sie hierbei bitte auch den § 20 Absatz 2 und § 22 Absatz 2! 

3. Im § 20 Absatz  3 und § 22 Absatz  3 werden Sachverhalte angegeben, auf die sich ein Bürger-
begehren nicht erstrecken darf. Warum mögen die dort genannten Sachverhalte einem Bürger-
begehren/Bürgerentscheid nicht zugänglich sein? 

4. Eine rechte Gruppierung von Bürgern stellt in einer Gemeinde den Antrag, dass sie sich zu einer 
Ănational befreiten Zoneñ erklªren soll. Zulªssig? Welcher Satz des Ä 20 Absatz 2 nimmt hierzu 
Stellung? 

 
Paragraphen 
 

§ 17 - Fragestunde, Anhörung 

(1) Die Gemeindevertretung kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern, die das 14. Lebensjahr vol-
lendet haben, die Möglichkeit einräumen, zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft Fragen zu 
stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 

(2) Die Gemeindevertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohner, die von dem Ge-
genstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. 

(3) Das Nähere regelt die Hauptsatzung. 

§ 18 - Einwohnerantrag 

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass in der Gemeinde-
vertretung eine wichtige Angelegenheit behandelt wird, die zum eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
gehört. Dies gilt nicht, wenn innerhalb des letzten Jahres bereits ein zulässiger Antrag gleichen Inhalts 
behandelt wurde. 

(2) Der Einwohnerantrag muss schriftlich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung gestellt wer-
den und eine Begründung enthalten. Er muss in Gemeinden bis 40 000 Einwohnern von mindestens 5 
vom Hundert der Einwohner, in Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern von mindestens 2 000 Ein-
wohnern im Sinne von Absatz 1 unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die 
Gemeindevertretung. 

(3) Zulässige Anträge hat die Gemeindevertretung unverzüglich zu behandeln. 

§ 19 - Rechte und Pflichten der Bürger 

(1) Die verantwortliche Teilnahme an der gemeindlichen Selbstverwaltung ist Recht und Pflicht der 
Bürger. 

(2) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter und ehrenamtliche Tätigkeiten für die Gemeinde zu über-
nehmen und gewissenhaft und unparteiisch auszuüben. 

(3) Die Bestellung in ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt durch die Gemeindever-
tretung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Gemeindevertretung kann diese Befugnis 
auf den Hauptausschuss oder auf den Bürgermeister übertragen. Ein Bürger kann die Bestellung ab-
lehnen oder seine Abberufung verlangen, wenn ein wichtiger Grund in seinen persönlichen Lebens-
umständen vorliegt. 



 

Kommunalwahlen M-V 2009. Wählen mit 16!  
Eine Broschüre des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
 

17 

(4) Für die Ausübung von Ehrenämtern und ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde gelten die 
Bestimmungen über die Verschwiegenheit (§ 23 Abs. 6), Mitwirkungsverbote (§ 24), Vertretungsverbot 
(§ 26), Entschädigungen, Kündigungsschutz (§ 27) und die Verpflichtung (§ 28 Abs. 2 Satz 3) ent-
sprechend. 

 

§ 20 - Bürgerentscheid, Bürgerbegehren 

(1) Wichtige Entscheidungen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises können statt durch 
Beschluss der Gemeindevertretung durch die Bürger selbst getroffen werden (Bürgerentscheid). Ein 
Bürgerentscheid oder ein Beschluss nach Absatz 6 Satz 5 kann innerhalb von zwei Jahren nur durch 
einen neuen Bürgerentscheid geändert oder aufgehoben werden. 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über 

1. die innere Organisation der Verwaltung, 

2. die Rechtsverhältnisse der für die Gemeinde haupt- oder ehrenamtlich tätigen Personen, 

3. Entscheidungen im Rahmen des gemeindlichen Haushalts-, Rechnungsprüfungs- und Abga-
benwesens und in diesem Rahmen auch Entscheidungen über Entgelte und kommunale Be-
triebe, 

4. Entscheidungen nach § 36 des Baugesetzbuches, die Aufstellung, Änderung und Aufhebung 
von Bauleitplänen sowie sonstige Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfest-
stellungsverfahrens oder eines förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlichkeits-
beteiligung oder eines abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder 
vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind, 

5. die Beteiligung an kommunaler Zusammenarbeit, 

6. Satzungen, durch die ein Anschluss- oder Benutzungszwang geregelt wird, sowie 

7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

(3) Die Gemeindevertretung kann im Benehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde mit der Mehrheit aller 
Gemeindevertreter die Durchführung eines Bürgerentscheides beschließen. Der Beschluss muss die 
zu entscheidende Frage enthalten und den Zeitpunkt des Bürgerentscheides bestimmen. 

(4) Die Bürger können die Durchführung eines Bürgerentscheides beantragen (Bürgerbegehren), 
wenn innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid zur gleichen Angelegenheit 
durchgeführt worden ist. Richtet sich der Antrag gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung, 
muss er innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe des Beschlusses gestellt werden, es sei 
denn, der Beschluss wurde noch nicht durchgeführt. 

(5) Das Bürgerbegehren muss schriftlich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung gerichtet wer-
den und die zu entscheidende Frage, eine Begründung und einen durchführbaren Vorschlag zur De-
ckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten. Hinsichtlich der Kostendeckung können die 
Bürger Beratung durch die Gemeinde in Anspruch nehmen. Das Bürgerbegehren muss in Gemeinden 
bis 50 000 Einwohnern von mindestens 10 vom Hundert der Bürger, in Städten mit mehr als 50 000 
Einwohnern von mindestens 4 000 Bürgern unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens und den Zeitpunkt des Bürgerentscheides entscheidet die Gemeindevertretung unverzüglich 
im Benehmen mit der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemeindever-
tretung oder der Hauptausschuss die Durchführung der beantragten Maßnahme beschließt. 

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der 
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25 vom Hundert 
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die 
nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung die Angelegen-
heit zu entscheiden. 

(7) Ein Bürgerentscheid über die Abberufung des Bürgermeisters kann nur durch einen Beschluss der 
Gemeindevertretung herbeigeführt werden. Dieser Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Gemeindevertreter. Der Bürgerentscheid bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen 
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Stimmen, wobei diese Mehrheit mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten entsprechen muss. 
Absatz 6 Satz 3 findet keine Anwendung. Mit dem Tag nach der Bekanntgabe des erfolgreichen Bür-
gerentscheids tritt der hauptamtliche Bürgermeister in den einstweiligen Ruhestand, soweit dies nach 
den beamtenrechtlichen Vorschriften zulässig ist. 

(8) Das Nähere regelt das Innenministerium durch Rechtsverordnung nach § 174 Abs. 1 Nr.  

 
 
§ 22 - Gemeindevertretung 
 

 (1) Die Gemeindevertretung ist die Vertretung der Bürger und das oberste Willensbildungs- und Be-
schlussorgan der Gemeinde. In Städten führt sie die Bezeichnung Stadtvertretung. In kreisfreien Städ-
ten kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass sie die Bezeichnung Bürgerschaft führt, soweit 
dies mit ihrer Geschichte übereinstimmt. 

(2) Die Gemeindevertretung ist für alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig und über-
wacht die Durchführung ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch Gesetz, Hauptsatzung oder Be-
schluss der Gemeindevertretung eine Übertragung auf den Hauptausschuss oder den Bürgermeister 
stattgefunden hat. Wichtig sind, neben den der Gemeindevertretung gesetzlich zugewiesenen Aufga-
ben, Angelegenheiten, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung, ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen 
oder als Grundlage für Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. 
Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, die sie übertragen hat, auch im Einzelfall jederzeit an 
sich ziehen. Wurde eine Angelegenheit durch die Hauptsatzung übertragen, kann die Gemeindever-
tretung sie nur durch Beschluss mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter an sich ziehen. 

(3) Die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten können nicht übertragen werden: 

1. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet, 

2. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, 

3. die Bestellung der Rechnungsprüfer, 

4. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, 

5. die Grundsätze der Personalentscheidungen, 

6. der Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, 

7. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, 

8. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, ein Haushaltssicherungskonzept, 
die Entgegennahme des Jahresabschlusses und die Entlastung des Bürgermeisters für die 
Haushaltsdurchführung, 

9. die Errichtung, die Umwandlung des Zwecks, die Zusammenlegung und Aufhebung von Stif-
tungen sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens, 

10. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung oder Einschränkung sowie die Auflösung 
kommunaler Betriebe und Einrichtungen, die Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen 
sowie die Umwandlung der Rechtsform kommunaler Betriebe und Einrichtungen, 

11. die Ermittlung des Satzes öffentlicher Abgaben und die Festsetzung allgemeiner privatrechtli-
cher Entgelte, 

12. die Bestellung und Wahl von Vertretern der Gemeinde, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, 
Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahr-
nehmen, 

13. die Mitgliedschaft in kommunalen Verbänden und in Zweckverbänden, der Abschluss öffent-
lich-rechtlicher Verträge nach § 165 und § 167 sowie die Entscheidung über partnerschaftliche 
Beziehungen zu anderen Gemeinden, 

14. Gebietsänderungen und 
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15. die Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und von Ehrenbezeichnungen. 

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass der Hauptausschuss oder der Bürgermeister Ent-
scheidungen bis zu bestimmten Wertgrenzen in folgenden Angelegenheiten trifft: 

1. die Genehmigung von Verträgen nach § 38 Abs. 6 Satz 6 und 7 und § 39 Abs. 2 Satz 11 und 
12, 

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 

3. die Verfügung über Gemeindevermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten 
durch die Gemeinde, 

4. die Übernahme von Bürgschaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sons-
tiger Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte und 

5. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbesondere Erschließungsverträgen und 
Durchführungsverträgen zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. 

Enthält die Hauptsatzung solche Regelungen nicht, obliegt die Entscheidung ausschließlich der Ge-
meindevertretung. 

(5) Die Gemeindevertretung ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, oberste Dienstbehörde. Sie kann 
ihre Befugnisse insoweit auf den Hauptausschuss oder auf den Bürgermeister übertragen, soweit 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Die Aufgaben als oberste 
Dienstbehörde des Bürgermeisters und der Beigeordneten sind nicht übertragbar. Die Gemeindever-
tretung übt ihre Befugnisse nach Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bürgermeister aus, das durch Be-
schluss mit der Mehrheit aller Gemeindevertreter ersetzt werden kann. Die Gemeindevertretung ist 
Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters; sie hat keine Disziplinarbefugnis. Führt der Bürgermeister 
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch, darf die Gemeindevertretung Aussagegenehmi-
gungen nach § 64 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes vom 28. Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 577), ge-
ändert durch Gesetz vom 27. April 1994 (GVOBl. M-V S. 551), nur mit Zustimmung der Fachaufsichts-
behörde erteilen. 

(6) Die Gemeindevertretung gibt sich zur Regelung ihrer inneren Angelegenheiten eine Geschäftsord-
nung. 
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8. Die Wahlprognose 

 
Auf der Grundlage von Datenerhebungen durch Fragebögen, Interviews usw., bei denen vor allem die 
individuelle Wahlbeteiligung (Stimmabgabe) und die Sachpräferenz (Stimmverhalten) nachgefragt 
werden, stellen Meinungsforschungsinstitute im Vorfeld von Wahlen Vorhersagen bezüglich ihrer  Er-
gebnisse auf.  
Insbesondere im Vorfeld von Bundes- und Landtagswahlen werden von den verschiedenen Instituten 
in regelmäßigen Zeitabständen, z. B. wochenweise, Prognosen aufgestellt. Sie werden in der Regel in 
Form von Diagrammen verbildlicht und über die Medien veröffentlicht. Bei Kommunalwahlen stellen 
umfangreiche und aufwendige Wahlprognosen eher eine Seltenheit dar. 
 

Aufgaben 
 
1.  Im Vorfeld der Wahl zum Kreistag von ĂNieder-Liebernichñ (fikiv) wurde eine Umfrage bei 2.000  
     Bürgern des Landkreises mit folgendem Resultat durchgeführt:    
 

Kandidat Partei Stimmenanzahl laut Umfrage 

Herr Prof. Dr. U. Förster ñDie Naturfreundeñ 671 

Frau R. von Brand ñLPGñ 453 

Herr H.L. Links ñLPGñ 245 

Herr Dr. S. Pfarrheim ñCDPñ 219 

Herr K. Sprung ñAktives B¿ndnis 09ñ 120 

Frau S. Ost ñLPGñ 111 

Frau B. Baum ñDie Naturfreundeñ 91 

Herr D. Solo (Parteilos) 35 

Frau T. Nonn  ñCDPñ 8 

Frau M. Seule (Parteilos) 5 

Enthaltungen: 29 Nichtwähler: 13  

 
a) Errechnen sie anhand der in der Tabelle aufgeführten Umfragewerte die prozentuale bei der Wahl           
    zu erwartende Stimmenverteilung auf die einzelnen Parteien sowie die Sonstigen (hier: Parteilose,  
    Enthaltungen, Nichtwähler). Stellen Sie ihre Ergebnisse z. B. in einem Balken- oder Kreisdiagramm  
    grafisch dar.  

     
b) Die Wahl im Landkreis ĂNieder-Liebernichñ hat stattgefunden. Sie erfolgte nach dem Verhªltniswahl- 
    recht*. Insgesamt haben 10.000 Bürger ihre Stimme abgegeben. Im Kreistag sind max. 10 Plätze zu     
    besetzen. Wie viele Plätze besetzen die verschiedenen Parteien jeweils, wenn das prozentuale Umfra-  
    geergebnis pro Partei mit dem tatsächlichen Wahlergebnis übereinstimmt (Verteilung nach Hare ï Nie- 
    meyer)? Stellen Sie die Sitzverteilung grafisch in einem Kreisdiagramm dar.  

 
     (* Hinweis: Bei einer Verhältniswahl ist die Anzahl der Sitze einer Partei im Kommunalparlament davon abhängig wie   
      viele Stimmen auf sie im Verhältnis zu den insgesamt abgegebenen Stimmen entfallen sind. Informieren Sie sich ggf. über das   
     Verfahren Hare ï Niemeyer.) 

 
c) Angesichts des Aufwandes bei Aufgabe b): Wie hätte man die Wahlumfrage alternativ und auswer- 
    tungsfreundlicher gestalten können? 
 
2. Obwohl in Wahlumfragen nur die politische Meinung weniger Bürger im Verhältnis zur Gesamtzahl      
    der Wahlberechtigten erfasst werden kann, kommen ihre Ergebnisse dem tatsächlichen Resultat der   
    Wahlen oft sehr nahe. Überlegen Sie gemeinsam, wie sich dies erklären lässt.            
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3. Allerdings können Wahlprognosen sich nach einer Wahl auch als fehlerhaft herausstellen, wie die fol-       
   genden Diagramme zur Bundestagswahl 2005 exemplarisch verdeutlichen. Wie können Unterschiede   
   zwischen dem prognostizierten und dem tatsächlichen Ergebnis einer Wahl erklärt werden bzw. zu- 
   stande kommen? 
 
 

Diagramme zur Bundestagswahl 2005 

 

 

 

  

 Anmerkung: der  schwarzen Graph links und die blau colorierte Säule in der rechten Abbildung entsprechen Prognose und Wahlergebnis der CDU/CSU                                                                                                                                                                                                                        

Quelle: spiegel-online.de 

 
Projektanregung: 
 
Stellen Sie im Klassenverband zu den kommenden Kommunalwahlen in Ihrem Landkreis eine Wahl-
prognose und / oder  eine Erhebung zum Wahlverhalten auf.  
 
Hierbei bietet sich generell folgendes schrittweises Vorgehen an: 
 

1.   Ziel und Art der Befragung festlegen  
 
2.   Erstellung und Bearbeitung des Fragebogens (siehe Muster S. 22) 

 

3.   Bestimmung der Stichprobengröße sowie der Zielgruppe  
 
4.   Durchführung der Befragung  
 
5.   Auswertung und Analyse der Daten  
 
6.   Präsentation der Ergebnisse  
 

7.   Reflexion und Vergleich der prognostizierten mit den tatsächlichen Wahlergebnissen   
 

 

 

 

 

Ergebnis der Bundestagswahl vom 18.09.2005 Prognose vom 02.09. 2005 zur Bundestagswahl 2005  
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Muster Fragebogen 

Kommunalwahlen Mecklenburg-Vorpommern 2009 

 
Im Rahmen eines Unterrichtsprojektes haben wir einen Fragebogen zu der anstehenden Kommunalwahl am 07.06.2009 entwickelt. Wir 
möchten damit eine Wahlprognose und eine Analyse zum Wahlverhalten erarbeiten. Die Befragung ist anonym, d.h. Ihre Daten werden 
vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

1. Wie groß ist Ihr allgemeines Interesse an kommunaler Politik? Würden Sie sagen, sie sind... 

1 stark interessiert   2  interessiert   3  weniger interessiert   4  gar nicht interessiert 

 

2. Werden Sie sich an der nächsten Kommunalwahl beteiligen? 

a  ganz sicher     d  ganz sicher nicht 

b  wahrscheinlich     e  Ich habe kein Wahlrecht, weil ich kein/e deutsche/r Staatsbürger/in bin. 

c  wahrscheinlich nicht    f  Ich bin noch nicht wahlberechtigt. 

 
3. Bei der Kommunalwahl haben Sie 3 Stimmen. Sie können alle drei Stimmen einem einzigen Bewerber geben. Sie können Ihre drei Stimmen 

aber auch auf mehrere Bewerber derselben Partei oder verschiedener Parteien verteilen. Neigen Sie dazué 

   

a  alle drei Stimmen einem einzigen Bewerber zu geben b Ihre Stimmen auf verschiedene Bewerber zu verteilen  

 

4. Bei der anstehenden Kommunalwahl geben Sie ihre Stimmen direkt Vertretern der einzelnen Parteien oder parteilosen Kandidaten. Machen 

Sie ihre Entscheidung abhªngigé  

 

a vom Bewerber selbst b von der Partei, für die er antritt 

 

5. Wenn am nächsten Sonntag Kommunalwahl wäre, welchem Bewerber würden Sie dann Ihre Stimme bzw. Stimmen geben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Bitte tragen Sie die Kandidaten Ihres Wahlkreises selbstständig nach) 

 

6. Wie gut sind Sie über den/die von Ihnen präferierten Kandidaten informiert?   

 

1 sehr gut informiert     2  gut informiert    3  weniger informiert   4  gar nicht informiert 

 

7. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

 

a unter 16    c  18-19    e  21-25 

b 16-17    d  20-21   f  über 25 

 

8. Geschlecht 

a weiblich   b männlich 

 


